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in verschiedenen Formen steht mehr denn je 
im Fokus der gesellschaftlichen Aufmerksam
keit. Zum einen erlebt Deutschland politische 
Gewalt mit neuer Stärke, etwa die rassis
tischen Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte 
oder die Protestaktionen der Gegner der eu
ropäischen Krisenpolitik anlässlich der Eröff
nung der neuen Zentrale der EZB. Zum ande
ren sind wir mit verheerenden politischen Zu
ständen und Kriegssituationen in vielen Län
dern der Erde konfrontiert, etwa in der 
 Ukraine, in Syrien oder im Irak, v. a. mit der 
exzessiven und medial verbreiteten Grausam
keit des IS, mit Machtkonflikten, die Flücht
linge nach Deutschland treiben. Gewalt fin
det ebenfalls, wenn auch weniger sichtbar, in 
privatem Rahmen statt: Gewalt gegen Kin
der, Gewalt in der Familie, sexuelle Gewalt. 

Den biologischen, historischen und so
zialen Ursachen von Gewalt und Aggres
sion, ihren Folgen in Geschichte und Ge
genwart für Individuum und Gesellschaft 
ebenso wie dem Zusammenhang von Ag
gression, Gewalttaten und medialer Wahr
nehmung widmet sich der interdisziplinäre 
Themenverbund der Universität „Gewalt 
und Aggression in Natur und Kultur“. In 
dieser Ausgabe des Forschungsmagazins 
gibt er Einblicke in die Vielfalt seiner Per
spektiven und Einzelthemen.

Der Themenverbund formierte sich 
2010 als Zusammenschluss von etwa drei
ßig Forscherinnen und Forschern aus sieben 
Fakultäten der Universität Regensburg mit 
dem Ziel, sich mit unterschiedlichen Aspek
ten von Aggression bzw. Gewalt aus natur
wissenschaftlicher, medizinischer sowie 
geistes und gesellschaftswissenschaftlicher 
Sicht auseinanderzusetzen. Der Akzent liegt 
besonders auf neuen disziplinären Querver
bindungen und daraus hervorgehenden 
Fragen – Amok und frühe Traumatisierung 
zählen beispielsweise dazu.

Wo Gewalt auftritt, wird schnell klar, 
dass sie nur bedingt eindimensional be
griffen werden kann. Vielmehr verdeutli
chen die im Verbund identifizierten kom
plexen Themenbereiche, dass eine inter
disziplinäre Herangehensweise conditio 
sine qua non für eine weiterreichende 
Forschung ist. So beschäftigen sich an un
serer Universität mit dem Thema Gewalt 
und Aggression sowohl empirisch arbei
tende Disziplinen wie Biologie, Psycholo
gie, Kriminologie und (Forensische) Psy
chiatrie als auch etwa hermeneutisch oder 
soziologisch arbeitende, z. B. kultur und 
gesellschaftswissenschaftlich orientierte 
Disziplinen der Geisteswissenschaften. 
Dabei gilt es, sich mit zahlreichen fächer
spezifischen Unterschieden hinsichtlich 
der Begriffsdefinitionen, methodischen 
Ansätze und inhaltlichen Dimensionen 
auseinanderzusetzen. 

Ein besonderes Anliegen ist dem The
menverbund, regelmäßig in öffentlichen 
Vortrags und Diskussionsveranstaltungen 
über aktuelle Schwerpunkte zu informieren 
und eine Brücke zwischen Universität und 
Gesellschaft zu schlagen. Sowohl beteiligte 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
des Verbunds wie externe Experten und For
scherinnen oder Forscher anderer Universi
täten diskutieren hierbei etwa zu den The
men „Amok und Jugendgewalt“ (2011), 
„Aggression und Kooperation“ (2012), „Wi
derstand in Organisationen“ (2014), „Dun
kelfeld Pädophilie“ (2014) oder „Frühes 
Trauma – spätere Gewalt“ (2014). 

Das zentrale Projekt des Themenver
bunds ist der im Wintersemester 2013/2014 
begonnene interdisziplinäre Masterstudien
gang „Kriminologie und Gewaltforschung“, 
in dem die Forschungsgegenstände der 
Mitglieder des Themenverbunds in der 
Lehre zusammengeführt werden. 
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Politikwissenschaften

Wir leben in keiner gewaltfreien Gesell
schaft. Gewalt im sozialen und institutio
nellöffentlichen Raum ist vielmehr häufig 
genug an der Tagesordnung in Form von 
Kindesmisshandlungen, im Geschlechter
verhältnis, gegenüber Homosexuellen, 
Ausländern, Andersgläubigen, alten und 
behinderten Menschen, in der Schule, als 
(organisierte) Kriminalität sowie als poli
tisch motivierte Gewalt bis hin zum Terro
rismus. Anhand dieser Aufzählung scheint 
sich die bekannte These von Heinrich Po
pitz zu bewahrheiten, wonach Gewalt als 
spezielles, anthropologisch verankertes 
Machthandeln jede Form der Vergesell
schaftung wenigstens latent begleitet. Als 
unverrückbarer Bestandteil menschlicher 
Instinkte bedürfe die Gewalt für ihr Auftre
ten nicht einmal eines besonderen Anlas
ses. Das historisch seit langem zu beob
achtende Bemühen, die Menschen und 
Bürger eines politischen Systems vor ge
walttätigen Übergriffen zu schützen, ist 
damit offenbar von vornherein zum Schei
tern verurteilt. Mag die Idee der sozialen 
Ordnung, wie sie Denker von Thomas 
Hobbes bis Sigmund Freud beschrieben, 
auch nachvollziehbar aus der geteilten Er
fahrung der Gewalt und dem gemein
schaftlichen Ziel ihrer Vermeidung geboren 
sein: Was sie augenscheinlich nur bewerk
stelligt, ist die Schaffung einer hindernden 
,Gegengewalt‘, die die Gefahr der ,Ent
grenzung‘ – der Gewaltphänomene, die 
sie zeitweilig eindämmt, aber auch dieje
nige ihrer selbst – stets mit sich bringt. 

Doch so sehr sich die These von den 
anthropologischen Konstanten der Gewalt 
durch historische, soziologische, psycholo
gische und verhaltensbiologische For
schungen auch stützen lässt, an einer Soll
bruchstelle büßt sie ihre Überzeugungs
kraft ein: sobald sie dazu herangezogen 
wird, die normativen Errungenschaften 
des demokratischen Rechtsstaates als sol

che in Frage zu stellen, sei es, indem letz
tere als oberflächlich deklariert werden, sei 
es, indem die reale Demokratie – wie z. B. 
in Herbert Marcuses Kritik der reinen Tole-
ranz (1965), in Giorgio Agambens Ausnah-
mezustand (2004) oder in Wolfgang Sofs
kys Traktat über die Gewalt (1996) – ihrer
seits auf eine subtile Gewaltordnung 
reduziert wird. Dabei muss man in seinem 
Optimismus gar nicht so weit gehen wie 
die Aufsehen erregende Studie von Steven 
Pinker (2011), die als langfristigen Trend 
der Menschheitsgeschichte eine signifi
kante Verringerung der Gewalt ausmacht. 
Was Pinker als sukzessive Ablösung de
struktiver Kräfte wie Raublust, Sadismus 
oder Rachsucht durch Empathie, Moral, 
Vernunft und Intelligenz nachzeichnet, 
spiegelt sich definitiv in einer historischen 
Transformationsgeschichte wider. Deren 
einzelne Stadien haben die traditionelle 
Gewaltkultur zwar nicht vollständig über
wunden, aber doch so radikal verändert, 
dass sich eine Nivellierung der Unter
schiede zur vormodernen Ära verbietet. 
Angreifbar bleibt der Befund nur, so lange 
er wie bei Pinker danach trachtet, die Er
gebnisse konkret zu quantifizieren. Eine 
selektive Perspektive und historische Unge
nauigkeiten sind hier fast unvermeidlich. 
Qualitativ und diskursiv ist jedoch der 
Wandel zentraler Gewaltphänomene 
durch die staatlichen Organisationsformen 
seit der Antike, den neuzeitlichen Zivilisa
tionsprozess, die aufkommende Kultur des 
Humanismus, die etablierten völkerrecht
lichen Beziehungen sowie die rechtsstaat
lichen Strukturen und Menschenrechtspo
litiken der Gegenwart nicht zu leugnen. 

Diesen Doppelbefund – bestimmte 
Formen der Gewalt bleiben im demokrati
schen Rechtsstaat ein probates Mittel der 
Konfliktaustragung, wiewohl sie eine fun
damentale Diskrepanz zu dessen Selbstver
ständnis darstellen – gilt es nun, adäquat 

zu deuten. Wenig zielführend wäre es hier, 
die Gewalt als Bestandteil der Demokratie 
zu unter bzw. zu überschätzen oder aber 
einseitig entlang der Chiffre legitim/nicht 
legitim aufschlüsseln zu wollen. Um die 
komplexe Bedeutung der Gewalt in der 
Demokratie theoretisch zu reflektieren und 
mit den empirischen Resultaten in Einklang 
zu bringen, bedarf es stattdessen einiger 
grundlegender Überlegungen. Diese haben 
– was bislang meist unterbleibt – die De
mokratie selbst in den Fokus zu nehmen 
und aus ihrem Janusgesicht das Spezifische 
der Gewalt im demokratischen Rechtsstaat 
zu illustrieren. 

Demokratietypische Gewalt –  
Ideengeschichtliche Facetten 

Dass die demokratische Gesellschaft eine 
friedliebende, Krieg und Gewalt explizit 
verpönende Form der Sozialisation sei, 
wird bis heute vor allem mit Immanuel 
Kants Schrift Zum ewigen Frieden (1795) 
assoziiert. Bestätigung fand diese An
nahme später in Norbert Elias’ großer Stu
die Über den Prozess der Zivilisation 
(1939), welche die Ablösung der Krieger
gesellschaft beschrieb, zuvor aber auch 
schon in Alexis de Tocquevilles De la dé-
mocratie en Amérique (1835/1840), Pi
erreJoseph Proudhons La guerre et la paix 
(1861) oder in Friedrich Nietzsches Formel 
des „letzten“ demokratischen Menschen 
aus der Vorrede des Zarathustra (1883). 
Die dabei mitschwingende Kulturkritik an 
der angeblichen Verweichlichung und De
kadenz des homme démocratique der Mo
derne zeichnet sogar noch Francis Fukuya
mas berüchtigte Vision eines ebenso fried
lichen wie demokratischen Endes der 
Geschichte (1992) aus. Bei genauem Hin
sehen impliziert jener klassische Strang der 

Demokratie und Gewalt
Spuren einer Transformations geschichte 
Oliver Hidalgo
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Demokratie und Gewalt

politischen Ideengeschichte indes weniger 
die These demokratischer ‚Gewaltfreiheit’ 
als vielmehr die Überzeugung, dass sich in 
der Demokratie zwischenmenschliche 
Konflikte entlang festgesetzter Rechtsnor
men austragen und regulieren lassen. Mit 
anderen Worten, die Verwobenheit, die 
wiederum einsichtig zwischen dem Recht 
und der Gewalt besteht, wird von den 
oben genannten Autoren nicht in Abrede 
gestellt. Ansätze, die mit Thomas Hobbes’ 
Leviathan (1651) den Bedarf des Rechts an 
Autorität und Sanktionsgewalt betonen, 
mit Carl Schmitts Politischer Theologie 
(1922) die Gewalt als unhintergehbare 
Grundlage jeder Rechtsordnung verteidi
gen oder Letzteres auch mit Denkern vom 
Schlage Walter Benjamins, JeanFrançois 
Lyotards oder Jacques Derridas dekonstru
ieren, sind deswegen komplementär zur 
veranschlagten Friedensaffinität der De
mokratie zu lesen. Schon hier zeigt sich, 
dass es lediglich bestimmte Gewaltphäno
mene sind, die der demokratische Rechts
staat zu eliminieren trachtet, ohne dass 
vernachlässigt werden dürfte, welchen 
Fortschritt eine rechtlich gehegte Gewalt 
gegenüber archaischen Ausprägungen be
deutet. Als notwendige, keineswegs hin
reichende Bedingung der Demokratie 
wurde im Umkehrschluss von Denkern wie 
Max Weber, Karl Popper oder Joseph 
Schumpeter hypostasiert, dass die Aus 
und Abwahl der demokratischen Macht
haber auf unblutige Weise mithilfe von 
Wahlen und legalisierten Verfahrenswei
sen zu erfolgen hat. 

Dass der moderne demokratische 
Rechtsstaat die Phänomene direkter und 
physischer Gewalt monopolisiert und ka
nalisiert, teilt er mit der neuzeitlichen Sou
veränitätsdoktrin im Gefolge von Jean 
Bodin und Hobbes. Die demokratische 
Verfassung geht jedoch entscheidend da
rüber hinaus, indem sie das staatliche Ge
waltmonopol zum einen an den Willen 
des Volkes und die von ihm autorisierten 
Repräsentanten rückbindet sowie zum an
deren (durch zusätzlich eingezogene 
Grenzen der horizontalen und vertikalen 
Gewaltenteilung) einer permanenten Kon
trolle unterwirft. Die gedanklich parallele 
Ausbildung der Idee des demokratischen 
Repräsentativsystems und des liberalen 
Rechtsstaates, die sich in erster Linie bei 
Denkern wie John Locke, Emmanuel Jo
seph Sieyès, Thomas Paine oder Kant 
nachweisen lässt, ist somit nicht zufällig 
und umso bemerkenswerter, da (antike) 
Volksherrschaft und (moderne) Rechts

staatlichkeit ideenhistorisch lange als in
kommensurabel galten. Die durch die Ver
bindung von Demokratie und Rechtsstaat 
angestrengte ,Zähmung‘ des Leviathan 
(der die Durchsetzung der Autorität des 
Rechts noch an die Insignien der Furcht 
und der Androhung von Zwang knüpfte) 
bewirkte, dass die Gewalt in der politi
schen Praxis überwiegend ,unsichtbar‘ und 
durch scheinbar ,gewaltfreie‘ Mittel der 
Konfliktregulierung wie Wahlen, Abstim
mungen, Dialoge, Diskussionen und Ver
träge ,ersetzt‘ werden konnte. Dass Ge
walt und Machtzusammenhänge im Ge
heimen weiterexistieren, was Autoren wie 
Foucault und Sofsky, aber auch Pierre 
Bourdieu in Die feinen Unterschiede 
(1979) oder Johann Galtung mit seinem 
Konzept der „strukturellen Gewalt“ 1969 
überzeugend aufgedeckt haben, beweist 
daher gerade nicht, dass die Demokratie 
wie jedes andere politischrechtliche Sys
tem primär eine Gewaltordnung ist. Sie 
zeichnet sich vielmehr darin aus, die an
thropologisch verwurzelte Gewalt in einer 
Weise transformieren zu können, dass sie 
dem täglichen Bewusstsein der Menschen 
und Bürger entzogen ist. Foucault selbst 
spricht diesbezüglich in seinen späten 
Schriften von der demokratischliberalen 
„Gouvernementalität“. Damit paraphra
siert er – in Anlehnung an Max Webers 
Typus der „legalen Herrschaft“ – die Her
vorbringung des Unikats einer ,Regierung‘, 
die von der Bevölkerung als im Einklang 
mit der Freiheit des Einzelnen wahrge
nommen wird. Die aus diesem Legitimi
tätsvorteil der gouvernementalité resultie
rende ,Selbstdisziplinierung‘ des ,Opfers‘ 
institutioneller Gewalt reduziert in der 
Folge den ordnungspolitischen Bedarf an 
sichtbarer Fremdherrschaft und Unterdrü
ckung und verortet die – trotzdem unver
meidliche – Gewalt bevorzugt in den 
Akten der ,Verwaltung‘. Damit vergleich
bar hebt Heinrich Popitz’ Begriff der legiti
men Autorität die ,Selbstbindung‘ des In
dividuums hervor, welche direkte Kontroll
mechanismen, Sanktionsandrohungen und 
grobe Gewaltmittel im staatlichen Macht
apparat weitgehend entbehrlich macht. 
Da autoritative Macht (die Popitz von der 
gewaltsamen Aktionsmacht und der sank
tionierenden Instrumentalmacht unter
scheidet) das Anerkennungsbedürfnis der 
Menschen nutzt, um ihr Verhalten zu steu
ern und ihre Einstellungen zu beeinflussen, 
ist es die moderne Demokratie mit ihren 
Machtbildungsprozessen des Einverständ
nisses, der Gegenseitigkeit, Solidarität und 

Arbeitsteilung, von welcher der einzelne 
Bürger ein Höchstmaß an ,Anerkennung‘ 
erfährt. Die von demokratischer Autorität 
normierten und institutionalisierten For
men der Macht erzeugen insofern ein ord
nungs und herrschaftskonformes Verhal
ten, ohne in der Regel auf konkrete Ge
walt und Sanktionen zurückgreifen zu 
müssen. 

Zu betonen ist an dieser Stelle, dass der 
demokratische Diskurs die moderne Trans
formation der Gewalt deutlich oberhalb der 
Feststellung einer generellen ,Unsichtbar
keit‘ von Macht und Gewaltmechanismen 
in Institutionen ansiedelt. Evident wird dies 
anhand jener ,demokratischen‘ Nivellierung 
des Unterschieds zwischen Macht und Ge-
walt (1970), die Hannah Arendt einst kon
statierte und die dem nunmehr skizzierten 
ideengeschichtlichen Diskurs grundsätzlich 
anhaftet. Gemeint ist der Gegensatz zwi
schen der – im Arendtschen Jargon – fried
lichen, im freiwilligen Zusammenschluss mit 
anderen sowie mit offenem Ergebnis aus
geübten Gestaltungsmacht der Vielen und 
der stets zweckgerichteten, auf (techni
sche) Hilfsmittel angewiesenen Gewalt, die 
von Wenigen oder gar Einzelnen vollzogen 
werden kann. Dieser Gegensatz verwischt, 
wenn – wie vor allem in der Demokratie – 
Macht und Gewalt in den staatlichen Insti
tutionen zusammenfallen, indem letztere 
ohne ihre einvernehmliche Akzeptanz 
durch das Volk in ihrer Durchschlagskraft 
beschnitten oder gar im wahrsten Sinne des 
Wortes ,machtlos‘ bleiben. Ausnahmen wie 
eine Besatzungsgewalt, die ohne ,Macht
basis‘ im Volk auskommt, sind hingegen 
schwerlich als demokratisch aufzufassen, 
während selbst undemokratische Gewalt
herrschaften vom Zerfall bedroht sind, so
bald sich die unterdrückte Bevölkerung 
ihrer vorhandenen ,Machtressourcen‘ be
wusst wird. 

Für die moderne Demokratie ist das Zu
sammenfallen von Macht und Gewalt aber 
auch deswegen so charakteristisch, weil sie 
dadurch einige der unlösbaren Widersprü
che auszubalancieren vermag, die sie kons
tituieren: die repräsentative Herrschaftsor
ganisation vs. die Idee des souveränen Vol
kes; die Entscheidungsbefugnis des Kollek
tivs vs. das Recht des Einzelnen; Autorität vs. 
Freiheit; die gleichberechtigte Koexistenz 
von Konsens und Konflikt. Nur wenn oder 
weil in der Demokratie die Gewalt in den In
stitutionen vom Machtwillen des Volkes ge
deckt ist, kann sich entlang der Antinomien 
der demokratischen Idee ein lebensfähiges 
politisches System entfalten.
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Politikwissenschaften

Die Ambiguität, die dem historischen 
Unterfangen der Demokratie und der von 
ihr kultivierten ,Partizipationsmacht‘ inne
wohnt, erhellt weiterhin einen paradox 
anmutenden Nexus, den Jan Philipp 
Reemtsma in einer umfassenden Studie 
(2008) eruiert hat: den zwischen der un
veränderten Gewaltlastigkeit des westli
chen Zivilisationsprojekts und dem gleich
wohl beständigen Vertrauen in dessen de
zidierte Legitimationsanforderungen. Dass 
die Moderne die Gewalt gleichermaßen 
ächten, tabuisieren und domestizieren 
und dennoch mit die größten Gewaltex
zesse der Menschheitsgeschichte hervor
bringen konnte, sollte hier weniger als 
Indiz für die Vordergründigkeit, ja Heuche
lei der bislang vollzogenen Zivilisations 
und Demokratisierungsprozesse verstan
den werden als vielmehr für den Umstand, 
dass keine Metamorphose des Menschen 
an sich vorliegt. Wie es schon Hobbes in 
der Widmung von De Cive (1642) auf den 
Punkt brachte: ,homo homini lupus‘ und 
,homo homini deus‘ – vom jeweiligen sozi
alen Zustand hängt es ab, welche ambiva
lenten Eigenschaften des Menschen zum 
Tragen kommen. Die Äußerung einer an
thropologisch verankerten Gewaltbereit
schaft, die in Ausnahme und Katastro
phensituationen sowie in Krisen des de
mokratischen Rechtsstaates immer wieder 
zu beobachten ist, verlangt infolgedessen 
nicht, die im ,Normalfall‘ funktionierende 
Vermeidung von Gewaltexzessen zu dis
kreditieren. 

Die Demokratie ist nicht das Ende der 
Gewalt, schon gar nicht, sobald wir das 
Feld des genuin Politischen verlassen und 
den Bereich des (strafrechtlich relevanten) 
Sozialen betrachten. Dass sie nichtsdesto
trotz eine Gesellschaft begründet, in der 
die Gewalt eine geringere bzw. alternative 
Rolle spielt als in anderen Sozialisationsfor
men, sollte außer Zweifel stehen. 

Systemkonforme und -konstitutive 
Gewaltverarbeitung in der 
 Demokratie 

Zwischen dem historischnormativen 
Selbstverständnis der Demokratie als 
Werte und Institutionensystem der Ge
waltintransigenz, das vor allem John Keane 
(2004) rekonstruierte, und ihrer konstan
ten Affinität zur (transformierten) Gewalt 
besteht eine letztlich unaufhebbare Span
nung. Diese wirkt jedoch konstitutiv auf 

den demokratischen Prozess ein, da ge
rade die ,Weigerung‘ der Demokratie, ihre 
normativen Widersprüche einseitig aufzu
lösen, ihren wesentlichsten Charakterzug 
bezeichnet. Die damit verbundene Selbst
übersteigerung der Demokratie zeigt sie 
entsprechend als eine Kraft, die sich – 
gemäß der Gesellschaftsidee von Cornelius 
Castoriadis – als imaginäre Institution 
(1984) über alle anthropologischpsycho
logisch begründeten Konstitutionen und 
Restriktionen ihrer Bürger hinwegsetzt und 
eben darin ihre Quelle zur stetigen Weiter
entwicklung und Selbstveränderung fin
det. 

Für die realen Phänomene der Gewalt 
bedeutet jene demokratische ,Imagina
tion‘ der Gewaltfreiheit, dass an sie ge
wisse strukturelle Anforderungen gestellt 
werden, um einem offenen Widerspruch 
zum demokratischen Selbstbild zu entge
hen und so die Systemkonformität zu ga
rantieren. Was im vorherigen Unterpunkt 
ideengeschichtlich markiert wurde – das 
Gewaltmonopol des modernen Staates, 
die Gewaltenteilung und kontrolle, die 
Institutionalisierung und Rückbindung der 
Gewalt an die Macht des Volkes – ist vor 
diesem Hintergrund insgesamt als Form 
demokratischer Gewaltstrukturalisierung 
(1) zu interpretieren. Zu dieser zählen 
überdies die Anonymisierung der Gewalt 
durch die Bürokratie sowie das Prinzip der 
Partikularität in der Wahrnehmung sozia
ler Gegensätze. Weil nämlich in einer plu
ralistischen Demokratie kaum mehr ein
heitliche Feindbilder existieren können, 
verlagern sich dort die klassischen Gewalt
prozesse zur Ausbildung von Gruppeni
dentitäten auf eher akzidentielle, peri
phere Bereiche wie z.  B. den Sport oder 
werden teilweise ganz ins Private gerückt. 
Die Identifikation, die durch die Teilung 
von Gruppen in „Sieger“ und „Verlierer“ 
möglich wird, zeigt sich in einer konsoli
dierten Demokratie deshalb kaum in 
einem absoluten, existentiellen Sinne, 
sondern zunehmend metaphorisch.

Dies leitet über zu einem zweiten Be
reich, der sich ebenfalls konform und kon
stitutiv zum demokratischen System ver
hält: die sprachliche und visuelle Symboli-
sierung von Gewalt (2). Auch dieser Aspekt 
ist in diverse sich ergänzende Phänomene 
aufzufächern. Darunter fällt die Rede von 
den Medien als ,vierter Gewalt‘ im Staat 
ebenso wie die klassisch demokratische 
Kunst der ,Überredung‘, die – wie Richard 
Rorty einmal kritisch zu Jürgen Habermas’ 
Ideal der kommunikativen Vernunft an

merkte – ohne klare Trennungslinie zur Ge
walt bleibt. In der – mit Sigmund Freud – 
,Ermäßigung‘ der Tat zum Wort spiegelt 
sich neuerlich die Transformationsge
schichte der Gewalt wider. In dieser Hin
sicht scheint evident, dass Diskussionen, 
Streitgespräche und Verbalisierungen von 
Konflikten nicht nur den genuinen Ort der 
nicht anonymisierten Gewalt in der Demo
kratie bilden, sondern das Sprechen als 
Surrogat physischer Gewalt überhaupt erst 
unter den Bedingungen der Demokratie 
wirksam wird. 

Davon abgesehen folgt der Aspekt der 
sprachlichvisuellen Gewalt in der Demo
kratie ihrem besonderen Bedarf an symbo
lischer Repräsentation. Verlangen (wie vor 
allem die Forschergruppe um Albrecht Ko
schorke in Konstanz herausgearbeitet hat) 
die aus heterogenen Elementen zusam
mengesetzten sozialen und politischen 
,Körper‘ wie Staat, Volk oder Nation ganz 
allgemein literarische und ikonographische 
Mittel – Gründungsmythen, Feindbilder, 
Schwellennarrative –, um Vorstellungen 
von Einheit und Ganzheit zu generieren, ist 
die aufgrund ihrer unlösbaren Paradoxien 
umso amorphere Demokratie desto stärker 
auf ästhetische Prozeduren angewiesen. 
Und selbst wenn sich in der Demokratie 
viele herkömmliche Formen der Heldenver
ehrung als Instrument kollektiver Sinnstif
tung bzw. die quasireligiöse Verbrämung 
gewalttätiger Gründungsakte verbieten, 
sind die bekannten demokratischen Rheto
riken zur Legitimation von Gewalt – der 
Kampf für die Freiheit, die Verteidigung 
der Menschenrechte etc. – doch als ver
gleichbare Mittel kultureller Identitätsbil
dung zu bewerten. Der demokratischen 
Imagination der Gewaltfreiheit dienlich ist 
schließlich auch die extensive Verlagerung 
von Gewaltdarstellungen in die Literatur, in 
Bilder und Filme. Weil diese Gewaltfiktio
nen – anders als in früheren Zeiten – meist 
nicht als vorbildhafte Machtdemonstration 
inszeniert werden, spiegeln sie performativ 
eine Diskrepanz zum demokratischen All
tag wider, was durch den Gegensatz von 
fiktionaler und physischer Gewalt sowie 
die inhaltlich dominierende Überführung 
und Verurteilung von Gewalttätern zusätz
lich verstärkt wird.

Als dritter, vorläufig letzter und umstrit
tenster Bereich systemkonformer und 
konstitutiver Gewalt in der Demokratie 
sind die Aspekte zu konturieren, die die 
moderne Volksherrschaft eigenständig 
oder zumindest indirekt hervorbringt (3). 
Zu nennen ist an dieser Stelle zunächst die 
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These von Michael Manns Dark Side of De-
mocracy (2005), wonach ein historisch
soziologischer Zusammenhang zwischen 
extremer Gewaltanwendung und der Kon
stitution eines homogenen demokrati
schen Volkes besteht. Dass etwa die im 
Zuge des Kolonialismus in Nordamerika, 
Australien oder Südwestafrika entstande
nen Demokratien einen Genozid an den 
Ureinwohnern zu verantworten haben, to
talitäre Regime auf Basis pseudodemokra
tischer Ideale Völkermorde durchführten 
oder aber nationalistische Autonomie
bestrebungen in der Türkei, im Kaukasus 
sowie in jüngerer Zeit in Jugoslawien oder 
Ruanda in ethnischreligiöse Säuberungen 
ausarteten, ist nach Mann kein Zufall. 
Darin käme nicht nur die Verschiebung des 
sozialen DemosBegriffs der Antike auf die 
mit ethnos und Nation assoziierte mo
derne VolksHerrschaft zum Ausdruck, 
sondern ebenso die Paradoxie der Demo
kratie, in ihrem ureigenen Konfliktrege
lungsmechanismus – dem Mehrheitsprin
zip – für unterlegene Minderheiten akzep
tierbar bleiben zu müssen. Ohne einen 
vorausgehenden sozialen Grundkonsens 
kann die Demokratie folgerichtig nicht 
existieren, sondern wird – wie Paul Colliers 
Buch über die Gefährliche Wahl (2009) un
terstrichen hat und wie es sich gegenwär
tig in der arabischen Welt bestätigt – die 
vorhandenen ethnischen, sozialen und reli
giösen Gräben meist sogar vertiefen. Die 
nötige Homogenität der Demokratie mit 
Hilfe von Gewalt zu erreichen, scheint 
dabei – der offenkundigen Perversion der 
demokratischen Ideale zum Trotz – gerade 
deswegen eine besondere Versuchung zu 
sein, weil die Vorstellung, erst zur Gewalt 
greifen zu müssen, um sie danach umso 
nachhaltiger beenden zu können, seit lan
gem ein integraler Bestandteil des liberal
demokratischen Diskurses ist. Dieselbe 

Idee forcierte auch ein Theoriestrang des 
sogenannten Democratic Peace, der aus 
der empirischen Beobachtung, dass De
mokratien sehr selten bzw. gar keine 
Kriege gegeneinander führen, die Einsicht 
ableitete, eine friedliche demokratische 
Welt notfalls mit gewaltsamem Regime 
Change zu erzwingen. Das ,Demokrati
sche‘ der BushDoktrin, die 2003 zur mili
tärischen Intervention im Irak führte, sollte 
deshalb nicht ignoriert werden. 

Doch auch im Inneren der Gesellschaft 
zeigen sich kontinuierlich Entgrenzungen 
der Gewalt, deren kausale Verknüpfung 
mit der Demokratie zumindest recht 
wahrscheinlich ist. Inwieweit etwa die 
freiheitliche Demokratie exklusiv Formen 
von Massengewalt wie Hooliganismus 
und Vandalismus erzeugt, indem sie die 
entsprechenden ‚Räume‘ anbietet, wäre 
zu untersuchen. Offensichtlich aber pro
voziert die sich ,gewaltfrei‘ gebende De
mokratie in vielerlei Hinsicht Motivationen 
und Normkonstruktionen, die mithilfe 
einer zur Schau gestellten Gewaltbereit
schaft eine oppositionelle Haltung de
monstrieren wollen. Clubs wie die Hells 
Angels, die das staatliche Gewaltmonopol 
in Frage stellen, stehen diesbezüglich ge
nauso im Fokus wie das Entstehen von 
Subkulturen und Parallelgesellschaften, 
deren auffällige Affinität zur Gewalt (z. B. 
Ehrenmorde) als intendierte Ablehnung 
der Demokratie gelten kann.

Fazit 

Um den ambivalenten Status der Gewalt 
in der Demokratie wirklich plausibel analy
sieren zu können, wären noch zahlreiche 
terminologische Differenzierungen nötig, 
die hier aufgrund des vorgegebenen 
engen Rahmens nicht geleistet werden 

konnten. Reemtsmas Aufsplittung physi
scher Gewaltphänomene in lozierende 
(=  instrumentelle), raptive (=  besitzergrei
fende) und autotelische (=  zerstörerische) 
Gewalt, von denen die beiden letzten For
men im demokratischen Rechtsstaat krimi
nalisiert und diskreditiert sind und lediglich 
die erste Form unter Legitimitätsgesichts
punkten diskutierbar ist, kann dafür im
merhin als erster Anhaltspunkt dienen. Die 
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
dem Umfang, Charakter und den Grenzen 
der Gewalttransformation in der Demo
kratie ist aber unabhängig von allen De
tails v. a. aus einem Grund von immenser 
Bedeutung: Weil sich – obwohl die Demo
kratie weit mehr ist als eine alternative Ge
waltordnung – Erfolg und Konsolidierung, 
aber eben auch das Scheitern empirischer 
Demokratieprozesse wesentlich an ihren 
spezifischen Gewaltphänomenen ablesen 
und bemessen lassen. Das Verständnis da
rüber, welche Gewalt konform mit der De
mokratie ist und welche nicht, hilft, Fort
schritte von realen Demokratiebestrebun
gen zu würdigen und Etikettenschwindeln 
zu entgehen. Entsprechend lohnend ist es, 
dem Thema weitere Aufmerksamkeit zu 
widmen. 
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